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II. Satzung zur Änderung der Satzung für die öffentlichen Entwässe

rungsanlagen (EWS) der Gemeinde Nordheim v.d. Rhön 

vom 23.12.1996 in der Fassung vom 11.12.2000 

Die Gemeinde Nordheim v.d. Rhön erlässt aufgrund der Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 

der Gemeindeordnung folgende 

SATZUNG 

§ 1 

§ 20 Nr. 4 erhält folgende neue Fassung: 

„entgegen den Vorschriften der§§ 14 und 15 Abwässer, sowie Grund- und Quellwas

ser und sonstige Stoffe, für die ein Einleitungsverbot nach § 15 dieser Satzung gege

ben ist, in die öffentliche Entwässerungseinrichtung einleitet." 

§2 

Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Fladungen, den 15. 03. 2006 

GEMEINDE NORDHEIM V. D. RHÖN 
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1. Bürgermeister . ~.~;~~;)· 

Laut Schreiben des Landratsamtes Rhön-Grabfeld vom 15.03.2006, 

Az: U/1 - 0280/16 - 2006 besteht für vorstehende Satzung keine Genehmigungspflicht. 

Veröffentlicht im Mitteilungsblatt der VGem Fladungen am 18.03.2006. 


